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Bekanntmachungsanordnung 

Der am 26.11.2019 vom Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt gefasste Beschluss zum 
Bebauungsplan Lünen Nr. 233 „Nahversorgung Münsterstraße": 

„a) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt die Aufstellung eines 
Bebauungsplans für den Bereich nordöstlich der Kreuzung „Münsterstraße /Steinstraße/ 
Barbarastraße". Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung Lünen Nr. 233 
,, Nahversorgung Münsterstraße ". 

b) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt die frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise 

Darüber hinaus wird gern. § 7 Abs. 6 S. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in der derzeit 
gültigen Fassung darauf hingewiesen, dass gern. § 7 Abs. 6 S. 1 GO NW die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

• die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
• der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Lünen vorher gerügt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Lünen, den 06.04.2020 

Der Bürgermeister

gez. 

Jürgen Kleine-Frauns 
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Bekanntmachungsanordnung 

Der am 26.11.2019 vom Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt gefasste Beschluss zum 
Flächennutzungsplan Lünen, 15. Änderung „Nahversorgung Münsterstraße": 

„a) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt, den rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan für den Bereich nordöstlich der Kreuzung „Münsterstraße / 
Steinstraße / Barbarastraße" im Parallelverfahren zum Bebauungsplan Lünen Nr. 233 
"Nahversorgung Münsterstraße" zu ändern. 

b) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt die frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß§ 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen."

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweis 

Darüber hinaus wird gern. § 7 Abs. 6 S. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in der derzeit 
gültigen Fassung darauf hingewiesen, dass gern. § 7 Abs. 6 S. 1 GO NW die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

• die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
• der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Lünen vorher gerügt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Lünen, den 06.04.2020 

Der Bürgermeister 

gez.

Jürgen Kleine-Frauns 
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